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Der Consiliul National al Audiovizualului (Nationale Rat für Audiovisuelles - CNA)
hat sich in einem Kommuniqué am 11. April zu versteckten Aufnahmen von
Prominenten geäußert.

Anlass war, dass eine bekannte Moderatorin des rumänischen Fernsehens ohne
ihr Wissen und Einverständnis mehrere Wochen hindurch von einem Reporter
verfolgt und auch in ihrem Schlafzimmer gefilmt wurde. Die Aufnahmen wurden
sowohl als Fotoreportage an eine Zeitschrift verkauft als auch am 10. April in
einem privaten Fernsehkanal gezeigt.

In seinem Kommuniqué stellt der CNA fest, dass die heimlichen Aufnahmen die
Bestimmungen des Art. 2, Paragraf 1 des Gesetzes Nr. 48/1992 über die Tätigkeit
der audiovisuellen Medien in Rumänien verletzt hätten. Der besagte Artikel stellt
fest, dass die Würde, Ehre, das Privatleben der Person und das Recht am eigenen
Bild nicht beeinträchtigt werden dürfen. Als Folge der Vorkommnisse hat der CNA
im Einklang mit den Bestimmungen der Artikel 39 und 40 des Gesetzes
beschlossen, den Fall an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Nach
Ansicht des CNA zählten sowohl die Verfassung als auch die Bestimmungen der
Europäischen Konvention über Menschenrechte das Recht auf Privatleben zu den
grundlegenden Menschenrechten. Der CNA ist der Ansicht, dass die „Übertragung
durch eine Fernsehanstalt von gefilmten Aufnahmen ohne die Genehmigung der
Person, wenn diese Aufnahmen die Persönlichkeitssphäre der Person in der
eigenen Wohnung verletzen, unakzeptabel ist und einen gefährlichen
Präzedenzfall schafft".
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